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Delegierte Landesdelegiertenkonferenz (LDK) 

Delegierte Bundesdelegiertenkonferenz (BDK) 

Jeder Kreisverband hat die Möglichkeit, Delegierte auf die LDKs und BDKs zu entsenden. Die Delegierten 

sind die stimmberechtigten Mitglieder einer Delegiertenkonferenz. 

Je nach Höhe der Mitgliederzahl stehen dem Kreisverband eine festgelegte Anzahl an Delegiertenplätzen 

zur Verfügung, die sich in Frauenplätze und offene Plätze unterscheiden. 

Die Delegiertenkonferenzen finden in der Regel 2, beziehungsweise 3 mal im Jahr an verschiedenen 

Orten statt. Die Fahrt- und Übernachtungskosten übernimmt der Kreisverband. 

Die Aufgabe der Delegierten ist es, die Parteitage die gesamte Dauer über zu verfolgen, ob in Präsenz 

oder online als Videokonfernenz, und an allen Abstimmungen teilzunehmen. 

Zusätzlich ist es üblich, dass sich die Delegierten im Vorlauf zu den Parteitagen treffen, um das konkrete 

Programm gemeinsam anzuschauen und sich gegebenfalls über mögliche Positionen zu anstehenden 

Themen untereinander und mit dem Kreisvorstand und/oder der Kreismitgliederversammlung 

abzustimmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


